
 

  

Sitzung des Schul- und Sportausschusses der Wallfahrtsstadt Werl  
Nr. 1/2017 am 23.03.2017 

 

I. Öffentliche Sitzung 
 
Tagesordnung: 
 
TOP Vorlage Tagesordnungspunkt 
 Nr.     Nr.  
 1  Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einla-

dung sowie der Beschlussfähigkeit; Hinweis auf das Mitwir-
kungsverbot gem. § 31 GO 

 

 2  Einwohnerfragestunde  
 

 3 633 Beschlussvorlage zu den Raumkonzepten der Walburgisschule 
und Petrischule 

 

 4 628 Schriftliche Mitteilung zum Anmeldeverfahren an Grundschulen

                              

 5 634 Beschlussvorlage zum CDU-Antrag zur Begrenzung der Grund-
schuleingangsklassen auf 25 Schüler/innen 

    

 6 629 Fortschreibung des Medienentwicklungsplans 2017 – 2022 
   Gast: Jürgen Thomaßen –Thomaßen Consult- 

 
 7 594 Schriftliche Mitteilung zum CDU-Antrag über die Erhebung von 

Zahlen der Mensanutzung der Sekundarschule 

 
 8 632 Beschlussvorlage zur Sporthallenanalyse 

 
 9 630 Beschlussvorlage zur Situation der Kunstrasenplätze  
 

 10 631 Beschlussvorlage zum BG-Antrag zur Sportförderung 
 

11  636 Anfrage der BG zum Sachstand zum barrierefreien Zugang zum 
Marien-Gymnasium 

   
 
 

 12  Anfragen 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  633 
 

TOP             I/3 

 

 

 Schul - und Sportausschusses 

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

23.03.2017 

      

26.04.2017 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 01.03.2017 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Bildung, Jugend,  

Sport u. Kultur  
 20 FBL 

Allg. 

Vertreter BM 

AZ: 40-Kn.      

 

Titel:  

 
Beschlussvorlage zu den Raumbedarfen der Walburgisschule und  

Petrischule 
 

Sachdarstellung: 
 

Im Kernstadtbereich der Wallfahrtsstadt Werl gibt es drei jeweils 3-zügige 
Grundschulen - Norbertschule, Walburgisschule und Petrischule -. 

 
Bei zwei der genannten Grundschulen, der Walburgisschule und der Pet-

rischule, stehen schulbauliche Maßnahmen an. 

 
Formuliertes Ziel aller Fraktionen des Rates der Stadt Werl ist es, zukünftig 

in der Werler Kernstadt drei „gleich starke“ Grundschulen vorzusehen.  
 

Die Verwaltung wurde gebeten, für die schulbaulichen Maßnahmen an der 
Walburgisschule, mit einer Sanierung im Bestand und einem adäquaten 

Anbau, und an der Petrischule, mit Umzug in das Gebäude der ehemaligen 
Petrihauptschule und ebenfalls einem adäquaten Anbau, die jeweiligen 

Raumbedarfe zu ermitteln. 
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In diesem Zusammenhang wurden die Vorhaben und die Rahmenbedingun-

gen der Maßnahmen gemeinsam mit den Schulleitungen und der Schulauf-
sichtsbehörde nochmals besprochen. 

 

Da es sich bei den umzusetzenden Schulbaumaßnahmen jeweils um Sanie-
rungs – und Umbaumaßnahmen in Bestandsgebäuden handelt, kann eine 

Gleichbehandlung der einzelnen Grundschulen nur unter Berücksichtigung 
der jeweils vorliegenden örtlichen Bedingungen erfolgen. Das Vorhalten 

identischer Raumkapazitäten an allen drei Grundschulstandorten in der 
Kernstadt ist daher nicht möglich. Vielmehr sollen zukünftig auf Basis der 

folgenden Raumbedarfe annähernd vergleichbare Raumkapazitäten an allen 
Kernstadtgrundschulen vorgehalten werden. 

 
Folgende Raumbedarfe sind das Ergebnis der gemeinsamen Abstimmungs-

gespräche: 
 

 
1. Zur Walburgisschule: 

 

1. Allgemeine Unterrichtsräume: 
 

 Vorgesehen sind insgesamt 12 Klassenräume, mit einer Größe von 
ca. 60m² bis ca. 75m². 

11 dieser Klassenräume mit einer durchschnittlichen Größe von 
60m² befinden sich im Bestandsgebäude und 1 Klassenraum mit ei-

ner Größe von ca. 75m² wird im Anbau untergebracht werden. 
 Weiterhin werden 4 im Bestandsgebäude bereits bestehende Räume 

für den differenzierten Unterricht mit einer Größe von 15m² bis 
20m² genutzt werden. 

 
2. Spezialisierte Unterrichtsräume: 

 
 Für den spezialisierten Unterricht (Kunst, Sachunterricht und Büche-

rei/Leseraum) werden Räume im Bestandsgebäude genutzt werden. 

Auch wird die bislang für den Musikunterricht genutzte „Aula“ im Be-
standsgebäude in dieser Form weiterhin genutzt werden. 

 Weitere spezialisierte Unterrichtsräume für den Englisch – und In-
formatikunterricht werden im zukünftigen Anbau entstehen. Diese 

spezialisierten Unterrichtsräume im Anbau sollen auch gleichzeitig 
als „Mehrzweckraum“ vorgesehen werden. 

 
3. Weitere Unterrichtsräume: 

 
 2 Räume zur Nutzung durch den/die Lehrer/in für das „Gemeinsame 

Lernen“ (GL) und zur Nutzung durch die Sozialpädagogik werden im 
Bestandsgebäude weitergeführt werden. 
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4. Sonstige Funktionsräume: 
 

 Alle sonstigen Funktionsräume wie Erste-Hilfe Raum, Kopierraum, 

Waschraum, Materialraum, Archiv, Hausmeisterraum, Milchraum, 
Technikraum (Heizung) sowie 3 Putzmittelräume werden im Be-

standsgebäude fortgeführt werden. 
 Die jeweiligen Toilettenanlagen, Lehrer – und Kindertoiletten, wer-

den sowohl im Bestandsgebäude fortgeführt, als auch im Anbau zu-
sätzlich vorgesehen werden. 

 
5. Gemeinschaftsräume: 

 
 Die bereits jetzt im Bestandsgebäude zur Verfügung stehende „Aula“ 

bleibt. 
 

6. Team – und Personalräume (Verwaltungstrakt): 
 

 Der Verwaltungstrakt bestehend aus dem Lehrerzimmer, dem Büro 

der Schulleitung, dem Büro der stellvertretenden Schulleitung sowie 
dem Sekretariat wird weiterhin im Bestandsgebäude, jedoch an 

neuer Stelle untergebracht werden. 
 

7. Betreuungsräume: 
 

 Der gesamte Betreuungsbereich wird im Anbau eingerichtet werden. 
 Die Raumgrößen der einzelnen Betreuungsangebote stellen sich fol-

gendermaßen dar: 
o Für 3 Gruppen des DINO- Clubs (Betreuung bis 14.00 Uhr) 

werden 3 Räume mit einer Größe von ca. 70m² zzgl. eines 
Nebenraumes vorgesehen werden. 

o Für 5 Gruppen der OGS (Betreuung bis 16.00 Uhr) werden 5 
Räume mit einer Größe von ca. 70m² zzgl. dementsprechen-

der Nebenräume vorgesehen werden. 

o Für 1 Gruppe des Schulkinderhauses (Betreuung bis 17.30 
Uhr) wird ein Raum mit einer Größe von ca. 90m² vorgesehen 

werden. 
o Weiterhin werden eine Aufwärmküche und 2 Speiseräume, die 

eine gleichzeitige Verpflegung von bis 40 Kindern ermöglichen, 
zur Verfügung stehen. 
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Sanierungsmaßnahmen: 

 
Im Rahmen dieser Maßnahme werden die notwendigen Sanierungen vor-

genommen, dabei werden auch die von der Schulleitung der Walburgis-

schule vorgebrachten Mängel, wie zum Beispiel:  
 

 die Erneuerung der Strom – und Wasserleitungen,  
 die Modernisierung der vorhandenen sanitären Anlagen und  

 die Verbesserung des Schall - /Lärmschutzes 
 

beseitigt werden. 
 

Finanzierung: 
 

Konkrete Kosteneinschätzungen sind Bestandteil der bauplanerischen Pha-
se nach Vergabe und Beauftragung eines Architekturbüros, daher lassen 

sich derzeit noch keine konkreten Zahlen für die Sanierung plus Anbau 
nennen. 

 

Allerdings geht die Abteilung Hochbau der Stadt Werl davon aus, dass die 
dem Entwurf der Machbarkeitsstudie (s. dazu Sitzung des Schul – und 

Sportausschusses vom 14.11.2016) gegenüber „abgespeckte“ Variante bei 
den Baukosten pro Quadratmeter mit einem ungefähren Abschlagsricht-

wert von ca. minus 20% zu veranschlagen ist. Aufgrund der durchzufüh-
renden Sanierung im Bestandsgebäude wird sich auch die anzubauende 

Fläche verringern, so dass auch hier mit einer Verringerung der Gesamt-
kosten gegenüber des Entwurfes der Machbarkeitsstudie gerechnet wer-

den kann. 
 

Ausgehend von der Machbarkeitsstudie vom 07.10.2016, erstellt vom Bü-
ro Weicken Architekten, ist davon auszugehen, dass sich die Kosten für 

die Sanierung des Walburgisschulgebäudes von ca. 5,6 Mio. € auf ca. 5 
Mio. € reduzieren. Die Reduktion ist begründet durch die geringeren Ein-

griffe in die vorhandene  Raumstruktur, insbesondere durch Beibehaltung 

der Klassenraumgrößen und der Aula. Aufgrund der überarbeiteten Raum-
bedarfe verringert sich die Bruttogeschossfläche des Anbaus von ca. 2.700 

m² auf ca. 2.100 m². Mit den Annahmen des Büros Weicken Architekten 
bedeutet dies eine Reduktion der geschätzten Investitionssumme von ca. 

5,35 Mio. € auf 4,2 Mio. €. Somit geht die Abteilung Hochbau nach erster 
grober Einschätzung für die Sanierung und den Anbau des Schulgebäudes 

von Gesamtkosten von ca. 9,2 Mio. € aus (nach Machbarkeitsstudie  
ca. 11,0 Mio. €). Bei den geschätzten Kosten ist weder die Denkmal-

schutzfrage noch die Sanierung oder ein eventueller Neubau der Sporthal-
le berücksichtigt. 
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Zeitplanung 

 
Aufgrund des kalkulierten Volumens muss die Architekturleistung in einem 

europaweiten Verfahren ausgeschrieben werden. Geplant ist bis zum Ende 

des Jahres 2017 ein Architekturbüro beauftragen zu können. Nach erfolg-
ter Vergabe sind die Planungsarbeiten für den Beginn des Jahres 2018 

vorgesehen, so dass mit der Bauphase voraussichtlich im Herbst 2018 be-
gonnen werden könnte. 

 
2. Zur Petrischule: 

 
Für die Petrischule ist entsprechend der Beschlusslage (s. Schul – und 

Sportausschuss vom 14.11.2016) der Anbau von 4 Klassenräumen vorge-
sehen, insgesamt ergibt sich für die Petrischule der folgende Raumbedarf: 

 
 

1. Allgemeine Unterrichtsräume: 
 

 Vorgesehen sind insgesamt 12 Klassenräume mit einer Größe von 

ca. 60m² bis ca. 75m². 
Davon werden 8 Klassenräume mit Größen von ca. 60m² bis ca. 

75m² im Bestandsgebäude untergebracht werden. 
Im zukünftigen Anbau werden 4 weitere Klassenräume, gemäß dem 

Beschluss vom 14.11.2016, mit einer Größe von ca.75m² vorgese-
hen werden, die wiederum die Möglichkeit des differenzierten Unter-

richtes innerhalb des Raumes durch Nutzung von Möbelraumteilern 
bieten sollen. 

 
2. Spezialisierte Unterrichtsräume: 

 
 Für den spezialisierten Unterricht (Kunst, Informatik, Englisch und 

Musik) werden Räume im Bestandsgebäude genutzt werden, 
wobei die Informatik- und Englischräume als Multifunktionsräume 

vorgesehen sind. 

 Darüber hinaus wird im Bestandsgebäude eine Bibliothek mit mehre-
ren Lesebereichen mit einer Größe von 80m² untergebracht werden.  
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3. Weitere Unterrichtsräume: 
 

 Jeweils 2 kleine Räume zur Nutzung durch den/die Lehrer/in für das 

„Gemeinsame Lernen“ (GL) und zur Nutzung durch die Sozialpäda-
gogik, werden im Bestandsgebäude vorgesehen. 

 Darüber hinaus wird die Möglichkeit vorgesehen werden, 2 weitere 
Räume im Bestandsgebäude für den konzeptionell durchgeführten 

Unterricht „Deutsch als Zweitsprache“ (DaZ) nutzen zu können. 
 

4. Sonstige Funktionsräume: 
 

 Alle „Sonstigen Funktionsräume“ wie Erste-Hilfe Raum, Kopierraum, 
Materialraum, Hausmeisterraum, Archiv, Technikraum (Heizung) 

sowie Putzmittelräume sind im Bestandsgebäude. Darüber hinaus 
soll das Material des Hausmeisters im Kellerbereich der Petriturnhal-

le untergebracht werden. 
 Die jeweiligen Toilettenanlagen, Lehrer – und Schülertoiletten, wer-

den ebenfalls im Bestandsgebäude vorgesehen werden. 

Darüber hinaus werden gemäß dem Beschluss vom 14.11.2016 wei-
tere zusätzliche von außen zugängliche Schülertoilettenanlagen im 

Anbau untergebracht. 
 

5. Gemeinschaftsräume: 
 

 Die bereits jetzt im Bestandsgebäude zur Verfügung stehende „Aula“ 
wird auch zukünftig in gleicher Größe dort geführt. Für größere ge-

samtschulische Veranstaltungen (z.B. Einschulung) soll die Petri-
turnhalle als Veranstaltungsort genutzt werden. 

 
6. Team – und Personalräume (Verwaltungstrakt): 

 
 Der Verwaltungstrakt, bestehend aus dem Lehrerzimmer, dem Büro 

der Schulleitung, dem Büro der stellvertretenden Schulleitung sowie 

dem Sekretariat, wird weiterhin im Bestandsgebäude geführt. 
 

 
7. Betreuungsräume: 

 
 Der Betreuungsbetrieb (OGS) wird in dem renovierten Gebäude des 

ehemaligen Lehrschwimmbeckens fortgeführt. 
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Mit den hier aufgezeigten Planungen für die Walburgisschule und Petrischule, 
wie schon der in 2012 (s. dazu Ratssitzung v. 15.03.2012) sanierten 

Norbertschule, gibt es damit in der Kernstadt Werl drei Grundschulen, die 

mit ihrer räumlichen Ausstattung gute Rahmenbedingungen für eine erfolg-
reiches Lernen bieten. 

 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Die vorgestellten Raumbedarfe der Walburgisschule und Petrischule 

werden beschlossen. 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage dieser Raumbedarfe die 

Baumaßnahmen zu planen und vorbehaltlich der Bereitstellung der 
notwendigen Haushaltsmittel durchzuführen. 
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W a l l f a h r t s s t a d t  W e r l  Der Bürgermeister 

Beschlussvorlage 
zur 

 öffentlichen 

 nichtöffentlichen Sitzung des  

 

Vorlage-Nr.  634 
 

TOP             I/5 

 

 

 Schul - und Sportausschusses 

 Hauptausschusses 

 Rates  

 

am 

23.03.2017 

      

26.04.2017 

 

Personalrat ist zu beteiligen 

 ja     nein 

Zustimmung 

 ist beantrag t   liegt vor 

Agenda-Leitfaden 

wurde berücksichtigt   ja  nein (Begründung s. Sachdarstellung)  nicht relevant 
 

Erträge und / oder Einzahlungen              nein  einmalig  jährlich in Höhe von       € 

 

Aufwendungen und / oder Auszahlungen  nein  einmalig  jährlich in Höhe von       €  
 

Haushaltsmittel stehen   nicht   nur mit       € zur Verfügung bei Sachkonto       

(Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) 
 

Folgekosten: 

Durch bilanzielle Abschreibungen  nein   jährlich in Höhe von       € 

Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. 

                                               nein   einmalig   jährlich in Höhe von       € 

Nachrichtlich: 

Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durch-
schnittlichen Zinssatzes von      %   nein     jährlich in Höhe von       € 

 

Datum: 03.03.2017 Unterschrift S i c h t v e r m e r k e  

Abt. Bildung, Jugend,  

Sport u. Kultur  
 20 FBL 

Allg. 

Vertreter BM 

AZ: 40-Kn.      

 

Titel:  

 
CDU-Antrag zur Begrenzung der Grundschuleingangsklassen auf 25 

Schüler/Innen 
 
 

Sachdarstellung: 

 
Mit Schreiben vom 08.03.2017 beantragte die CDU-Fraktion im Rat der 

Wallfahrtsstadt Werl, die Zahl der aufzunehmenden Kinder pro Eingangs-
klasse ab dem Schuljahr 2018/2019 auf maximal 25 Kinder zu begrenzen. 

 

Der Schulträger kann nach § 46 Abs.3 Schulgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (SchulG NRW) die Zahl der in die Eingangsklassen aufzuneh-

menden Schülerinnen und Schüler begrenzen, wenn einer der nachfolgen-
den Gründe vorliegt: 

 
1. Die Begrenzung ist für eine ausgewogene Klassenbildung innerhalb der 

Gemeinde erforderlich. 
2. Es müssen besondere Lernbedingungen berücksichtigt werden. 

3. Bauliche Gegebenheiten müssen berücksichtigt werden. 
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Eine solche Begrenzung ist jedoch nach der Rechtsprechung des Verwal-

tungsgerichtes Münster vom 15.08.2013 nur zulässig, wenn speziell für 
jede Grundschule, bei der eine Begrenzung der Klassengröße vorgenom-

men wird, angeführt wird, welche der dafür zu erfüllende Voraussetzung 

nach der oben genannten Norm vorliegt. Eine pauschale Begrenzung für 
alle Grundschulen, ohne Nennung von speziellen Gründen für jede einzel-

ne betroffene Grundschule, ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
 

Die Begrenzung der Aufnahmekapazität ist für jedes Schuljahr neu zu be-
schließen. 

 
Da bereits im Schul – und Sportausschuss des 14.11.2016 die CDU-

Fraktion im Rat der Stadt Werl einen Antrag zur Begrenzung der Klassen-
größe angekündigt hat, fand zu Beginn des Jahres eine Abstimmung zwi-

schen dem Schulträger, der Schulaufsicht beim Kreis Soest und allen Wer-
ler Grundschulleitungen hinsichtlich der Begrenzung der Klassenstärke 

statt.  
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass sowohl die Schulleitungen als auch der 

Schulträger es als sinnvoll erachten, eine Begrenzung auf 25 Schülerinnen 

und Schüler für das Schuljahr 2018/2019 vorzunehmen.  
Gerade vor dem Hintergrund des Gemeinsamen Lernens (GL) sind kleine 

Klassen im Sinne einer individuellen Beschulung von Vorteil. 
 

Die Begrenzung der Eingangsklassen auf 25 Schülerinnen und Schüler 
wird nur an den Grundschulen der Werler Kernstadt – Walburgisschule, 

Norbertschule und Petrischule - unter Berücksichtigung der ab dem Schul-
jahr 2008/2009 festgelegten 3-Zügigkeit dieser Grundschulen erstmalig 

für das Schuljahr 2018/2019 vorgenommen werden. 
 

Die Eingangsklassenbegrenzung auf 25 Schülerinnen und Schüler tritt da-
mit bis zum gesetzlichen Anmeldeschluss (15.11.) an die Stelle der ge-

setzlichen Bandbreitenregelung, die bis zu einer Klassengröße von 29 
Schülerinnen und Schülern reicht. Gibt es Zuzüge im Zeitraum nach dem 

gesetzlichen Anmeldeschluss bis zum Schulstart, so sind diese nach den 

gesetzlichen Vorgaben der wohnortnahen Beschulung aufzunehmen. Bei 
diesen Zuzügen muss dann die Obergrenze gemäß der genannten Band-

breitenregelung (bis zu 29 Schülerinnen und Schüler) ausgeschöpft wer-
den. 

 
Kinder, die das erste Schuljahr wiederholen werden, sind bei der Bildung 

der Eingangsklassengrößen mit zu berücksichtigen. 
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Die Begrenzung der Klassenstärke an den Werler Kernstadtgrund-
schulen begründet sich folgendermaßen: 

 

Zur Walburgisschule: 
 

Bei einer Gesamtanmeldezahl von 104 Schülerinnen und Schüler im 
Schuljahr 2017/2018, liegt die durchschnittliche Klassengröße bei einer 

ausnahmsweise beschlossenen 4-Zügigkeit für das Schuljahr 2017/2018 
bei 26 Kindern pro Eingangsklasse. 

Schulpolitischer Konsens in der Wallfahrtstadt Werl ist es, an allen drei 
Innenstadtgrundschulen zukünftig eine 3-Zügigkeit vorzusehen. Bei einer 

auch für das Schuljahr 2018/2019 weiterhin möglichen anhaltenden 
„Wanderbewegung“ in Richtung der Walburgisschule, muss bei einer fest-

gelegten 3-Zügigkeit von der maximalen Anzahl von 81 Schülerinnen und 
Schüler ausgegangen werden. Auf Basis einer Eingangsschülerzahl von 81 

errechnet sich eine durchschnittliche Klassengröße von 27 Kindern. 
 

Vor dem Hintergrund, dass die Walburgisschule – wie alle anderen Werler 

Grundschulen auch – eine Schule des gemeinsamen Lernens (GL) ist, ist 
es von Vorteil im Sinne eines qualitativ guten Schulangebotes die Klassen-

stärken durch eine annähernde Gleichverteilung der Kinder in der Werler 
Kernstadt auf 25 Schülerinnen und Schüler zu begrenzen. 

 
Zur Nobertschule: 

 
Auch an der Norbertschule sind die mit einer Anmeldezahl von 76 Schüle-

rinnen und Schülern für das Schuljahr 2017/2018 festgelegten Kapazitä-
ten für eine 3-Zügigkeit (max. 81 Schülerinnen und Schüler) nahezu er-

reicht. Die Norbertschule ist auch eine „Schule des gemeinsamen Lernens“ 
(GL). Im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl von 236 Schülerinnen und 

Schülern (s. dazu Schulstatistik des Landes Nordrhein-Westfalen 
2016/2017) liegt der Anteil der Schüler mit festgestellten Förderbedarf  

mit insgesamt 6% höher als bei den anderen Werler Kernstadtgrundschu-

len. Um auch hier allen Kindern eine möglichst individuelle Förderung zu 
ermöglichen, werden die Klassengrößen ebenfalls auch hier auf 25 Kinder 

pro Eingangsklasse ab dem Schuljahr 2018/2019 begrenzt werden. 
 

Zur Petrischule: 
 

An der Petrischule sind mit einer Anmeldezahl von 42 Schülerinnen und 
Schülern für das Schuljahr 2017/2018 die festgelegten Anmeldekapazitä-

ten für eine 3-Zügigkeit noch nicht erreicht. Unter Berücksichtigung einer 
ausgewogenen Klassenbildung innerhalb aller Werler Kernstadtgrundschu-

len und dem gemeinsamen Ziel vergleichbare Lernbedingungen zwischen 
allen Werler Kernstadtgrundschulen zu schaffen, wird entsprechend an der 

Petrischule eine Begrenzung der Eingangsklassen auf 25 Schülerinnen und 
Schüler festgelegt. 
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An der St.Josef Grundschule und an der Marienschule bewegen sich aktu-
ell die Klassengrößen zwischen durchschnittlich 19 Schülerinnen und 

Schülern in Westönnen und 22 Schülerinnen und Schülern in Büderich  (s. 

Schulstatistik 2016 des Landes Nordrhein-Westfalen). Daher wird hier al-
lein schon aufgrund der Klassengrößen der letzten Jahre keine Notwendig-

keit der Beschränkung gesehen. Eine Klassengröße von 25 Schülerinnen 
und Schülern ist bisher nicht erreicht worden. 

Hinzu kommt, dass die Ortsteile Westönnen und Büderich als geschlosse-
ne Sozialräume, zumindest bis zum Grundschulalter, verstanden werden, 

so dass hier die Abweisung eines 26. Kindes aus dem Dorf an einer dieser 
Schulen eine besondere Härte darstellen würde. 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 

 
Es wird beschlossen, die Eingangsklassen für das Schuljahr 2018/2019 an 

der Walburgisschule, Norbertschule und Petrischule auf je 25 Schülerinnen 

und Schüler zu begrenzen. 
 



WALI-FAI t RISSI-AIJ i \IüEBL

{rj. F{ärz 201i,.

t1ü t? ffiffiwg" ?(*at Fraktion Werl

CB{l-FraKion Weri, Neuer Markt 1,59457 Werl

Bürgermeister der Stadt Werl
Herrn Michael Grossmann
Hedwi g-Dransfeld -Str. 23-23a

59457 Werl

www.cdu-werl.de

Werl, 08.03.2017

Antrag der fD{J- F raktio n:

,,Begrenzung der Klassengröße an den Schulen des "Gemeinsamen Lernens"

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Grossmann,

abweichend von den Schülerprognosen im Schulentwicklungsplan wo noch von

rückläufigen Schülerzahlen ausgegangen werden musste, hat sich diese Entwicklung

deutlich verändert, sogat insoweit, dass im kommenden Schuljahr nach der

kommunalen Klassenrichtvrertzahl (KKR) eine Schuleingangsklasse mehr als bisher

zur Veniügung steht

Dieser Zuwachs ist durch die veränderte demographische Entwicklung, einen

verstärkten Zuzug nach Werl und auch die Beschulung von Flüchtlingskindern zu

erklären.

Zudem ist in einer veränderten Schullandschaft, in der im Schulalltag mehr

Differenzierung erforderlich ist, für Förderung weiterer Raumbedarf besteht und die

Nachfrage nach Betreuung in der OGS oder der Schule "8 bis 1" wächst, die

Notwendigkeit vorhanden, dass die räumlichen Kapazitäten möglichst effektiv

genutzt werden.

Die CDU Werl ist daher der Ansicht, dass es zwingend notwendig ist, die Aufnahme

von Schülerinnen und Schülern in den Eingangsklassen zu steuern, um eine

gleichmäßige und gerechte Verteilung innerhalb der Grundschullandschaft zu

erreichen, die dafür sorgt, dass die Klassenstärken der Werler Grundschulen

annähernd gleich gestaltet werden.

Laut g 46 Abs. 3 SchulG kann der Schulträger die Zahl der in die Eingangsklassen

aufzunehmenden Schülerinnen und Schüler einer oder mehrerer Grundschulen

begrenzen, wenn dies für die ausgewoEene Klassenbildung innerhalb einer



Gemeinde erforderlich ist oder besondere Lernbedrngungen oder bauliche

Gegebenheiten berücksichtigt werden sollen.

Diese Bedingung sieht die CDU Werlaufgrund der gerechien Verteilung, der
pädagogischen Sinnhaftigkeit, den räumlichen Gdgebenheiten und aus Gründen der

Wirtschaftlichkeit, als erfüllt an.

Mit der Steuerung der Klassengrößen sollen folgende Ziele verfolgt werden:

1. Die zur Verfügung stehenden räurnlichen Kapaziiäten der Grundschulen sollen

optimal genutzt werden.

2. Die Steuerung ist ein Gebot der Wirtschaftlichkeit für den städtischen Haushalt.

3. Zudem dient die Steuerung natürlich der Erreichung gleich großer bzw. kleiner

Klassen.

4. Durch die gleichmäßige Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die zu

bildenden Eingangsklassen ist gewährleistet, dass Schülerlinnen die dreijährige

Schuleingangsphase an der aufnehmenden Grundschufe durchfaufen können

und nicht die Schule wechseln müssten, weil die nächst niedrigere

Jahrgangsstufe möglicherweise bereits ausgelastet ist und keine Aufnahme rnehr

rnögtich ist.

Um für die Schulanfängerinnen und -anfänger in Werf wenigstens
annähernd ähnliche Lernbedingungen zu gewährleisten, wird daher für das
Schufjahr 201812019 beantragt, die Begrenzung der Eingangsklassen mit
einer Klassenstärke von 25 Schülerinnen und Schüler je Klasse
festzulegen.

e?
Klaus Eifler

{GSU-F rakt io n svo rsi tzender)
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